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 Veröffentlicht am 24.10.1978

Norm

UWG §28

Rechtssatz

Unzulässiges Ausnützen der Spiellust des Publikums, wenn ein Teil der Teilnahmebedingungen während einer

erheblichen Zeit so verö7entlicht wird, daß Interessenten am Werbespiel verleitet werden, während dieser Zeit die

Zeitung ohne Prüfung der Angebote von Mitbewerbern und ohne Rücksicht auf das Interesse der Zeitung an sich

deswegen zu kaufen, um diese Bedingungen erfahren zu können.
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